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RS OGH 1964/9/22 3Ob104/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1964

Norm

ABGB §141 IB

ABGB §148 C

ABGB §795

Rechtssatz

Ein Hochschüler, der - wenn auch durch Aufgabe seines Studiums - zur Bescha7ung des Existenzminimums in der Lage

ist, hat nach dem Verlust des Anspruches auf Gewährung des standesgemäßen Unterhaltes auch keinen Anspruch auf

Gewährung eines notdürftigen Unterhaltes gegen seinen Vater.
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